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A. Einleitung 

I. Marktordnungsrecht im BGB

Die kaufrechtliche Garantie ist an einer Schnittstelle zwischen Zivil- und Wett-
bewerbsrecht zu verorten. Die Kernregelung findet sich zunächst – klassischem 
Verständnis entsprechend – im bürgerlichen Recht, nämlich in §  443 BGB: Hier-
nach handelt es sich bei der Garantie um die Verpflichtung, den Kaufpreis zu 
erstatten, die Sache auszutauschen oder in ihrem Zusammenhang Dienstleistun-
gen zu erbringen, falls die Sache bestimmten qualitativen Anforderungen nicht 
genügt. Die zentralen Impulse für die Regelung der Garantie stammen indes aus 
dem Europarecht. §  443 BGB soll vor diesem Hintergrund als Beispiel für einen 
Konflikt dienen, der sich auch in anderen Normen des BGB widerspiegelt: Unter 
dem Einfluss des Europarechts gewinnen zivilrechtliche Normen eine Teleolo-
gie, die mit dem traditionellen Verständnis von den Aufgaben des Zivilrechts 
nicht in Einklang steht. 

Nach traditionellem Verständnis soll das BGB die Parteien eines Vertrags dazu 
befähigen, privatautonome Vereinbarungen zu treffen. Im Vordergrund stehen 
der Schutz der Privatautonomie und des individuellen Willens.1 Das Europarecht 
interessiert sich für eine Transaktion hingegen nur, soweit diese als Mittel zur 
Integration des Binnenmarktes in Betracht kommt; die Privatautonomie hat nur 
„dienende Funktion“.2 Am Beispiel der Garantiewerbehaftung lassen sich die 
spezifischen Konflikte aufzeigen, die aus der Einbettung ordnungspolitischer 
Schutzzwecke in vertragsrechtliche Normen resultieren: Aus der tradierten Per-
spektive des nationalen Rechts handelt es sich bei der Garantie um einen „nor-
malen“ Vertrag nach §  311 BGB. Das Europarecht hingegen nimmt die Funktio-
nen der Garantie auf dem Markt in den Blick: Diese ist ein Marketinginstrument, 

1 von Savigny, System des heutigen römischen Rechts, Band 1, S.  22 f.; Larenz/Wolf, AT, §  1 
Rn.  1 ff. vgl. auch ausführlich Leistner, Richtiger Vertrag und lauterer Wettbewerb, S.  178 ff.; 
Franck, Marktordnung durch Haftung, S.  17 ff. 

2 Vgl. Micklitz, GPR 2010, 2, 3: „Privatautonomie […] im Dienste des Binnenmarktes“; 
Heiderhoff, Grundstrukturen des nationalen und europäischen Verbraucherschutzrechts, S.  15, 
325 ff., die von einer „Binnenmarktorientierung der Privatautonomie“ spricht; dies., Europäi-
sches Privatrecht, Rn.  184.
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das vor dem Kauf zum Einsatz kommt, um den Verbraucher von der Qualität der 
Ware zu überzeugen. Diese Wirkungsrichtung erfordert eine Regulierung, um 
spezifischen Gefahren für den Binnenmarkt zu begegnen. Dieser Blickwinkel 
resultiert dabei aus der Rechtsgrundlage der Richtlinien, die den rechtlichen 
Rahmen für Garantien konstituieren: Die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie3, die 
Verbraucherrechterichtlinie4 und die UGP-Richtlinie5 sind auf der Grundlage 
von Art.  114 AEUV ergangen, einer Kompetenznorm für den Erlass von Richtli-
nien, die der Verwirklichung des Binnenmarktes dienen.6 

Gefahren für den Binnenmarkt können vor allem aus einer Irreführung des 
Verbrauchers entstehen, der beispielsweise über das Bestehen oder den Umfang 
einer Garantie getäuscht wird und dadurch falsche Vorstellungen über die Quali-
tät einer Kaufsache entwickelt. Daraus folgt ein zentrales Regelungsziel des Eu-
roparechts: Wenn ein Anbieter mit Garantien wirbt, darf diese Werbung den Ver-
braucher nicht täuschen oder in die Irre führen. Das Europarecht knüpft damit an 
eine bestimmte Funktion von Garantiewerbung für den Binnenmarkt an und 
greift regulierend in ihre potentiell schädlichen Wirkungsweisen ein. Dieser re-
gulierende Ansatz ist dem klassischen deutschen Zivilrecht fremd.7 Das deutsche 
Zivilrecht denkt traditionell im Zweipersonenverhältnis: Regelungsgegenstand 
sind die gegenseitigen Rechte und Pflichten im Verhältnis zwischen zwei privaten 
Individuen. Die Verbindlichkeit von Verträgen erklärt sich aus dem privatautono-
men Willen der Parteien.8 Auch das deutsche Verbraucherschutzrecht verstand 
sich lange Zeit als Mittel zum Schutz einer – materiell begriffenen – Privat auto-
nomie.9 Die Zuweisung von Rechten und Pflichten im Zweipersonenverhältnis 
hat aber auch Verteilungseffekte auf gesamtwirtschaftlicher Ebene. Aus gesamt-
wirtschaftlicher Perspektive kommt dem Privatrecht daher (auch) eine Regulie-
rungsfunktion zu.10 Diese Regulierungsfunktion liegt den europäischen Richtli-

3 Richtlinie 1999/44/EG.
4 Richtlinie 2011/83/EU.
5 Richtlinie 2005/29/EG.
6 Micklitz, GPR 2009, 254, 257; Heiderhoff, Europäisches Privatrecht, Rn.  185.
7 Vgl. Möschel, FS Mestmäcker, S.  355, 359: „Menschen werden nicht als Instrumente der 

Wohlfahrt eines anderen betrachtet, sondern als Ziele in sich selbst.“; K. Schmidt, AcP 206 
(2006), 169, 171: „Das BGB denkt in den Kategorien individueller Rechtszuweisung [...] und 
relativer Beziehungen [...]“; ähnlich Alexander, Vertrag und unlauterer Wettbewerb, S.  49 ff.; 
vgl. auch Heiderhoff, Europäisches Privatrecht, Rn.  184; dies., Grundstrukturen des nationalen 
und europäischen Verbrauchervertragsrechts, S.  325; Micklitz, GPR 2009, 254 ff.; Hellgardt, 
Regulierung und Privatrecht, S.  5; Franck, Marktordnung durch Haftung, S.  17 ff.

8 Flume, FS Deutscher Juristentag, S.  135, 141.
9 Vgl. ausführlich Heiderhoff, Grundstrukturen des nationalen und europäischen Verbrau-

chervertragsrechts, S.  295 ff.
10 Ausführlich Hellgardt, Regulierung und Privatrecht, S.  98 ff.; Fornasier, Freier Markt 

und zwingendes Vertragsrecht, S.  17 f.
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nien in zentraler Weise zu Grunde.11 Diese Entwicklung zeigt sich besonders in 
der Konvergenz der Schutzzwecke von Verbraucherschutz- und Wettbewerbs-
recht.12 Unter dem Einfluss des Europarechts gewinnt das Verbraucherschutz-
recht des BGB auf diese Weise in immer stärkerem Umfang wettbewerbsrechtli-
che Relevanz und entwickelt sich so zum Regulierungsrecht. Regulierungsrecht 
zeichnet sich dabei durch die Verfolgung überindividueller Zwecke aus: Der 
Gesetzgeber setzt Recht zur Verhaltenssteuerung ein, um bestimmte politische 
Allgemeinwohlziele zu erreichen.13 Einen Unterfall des Regulierungsrechts bil-
det das Marktordnungsrecht, das in dieser Untersuchung den Hauptgegenstand 
des Interesses bildet: Erfasst werden hierdurch Normen, die marktbezogene Re-
gelungszwecke verfolgen, vor allem also solche Normen, die das Marktverhalten 
von Unternehmen steuern sollen.14 Kennzeichen von Marktordnungsrecht ist 
wiederum der überindividuelle Zweck, das Verfolgen von Allgemeinwohlinter-
essen. Marktordnungsrechtliche Normen finden sich unter europäischem Einfluss 
vermehrt im BGB: Durch sie wird die individuelle Transaktion zum Mittel eines 
makroökonomischen Zwecks.15 Zu diesen marktordnungsrechtlichen Regelun-
gen zählt auch die Garantiewerbehaftung nach §  443 BGB.

Regulierungselemente sind zwar auch dem „klassischen“ deutschen Zivilrecht 
nicht von vornherein fremd; sie finden sich also nicht nur dort, wo es europa-
rechtlich überformt ist.16 Im Bereich des Verbrauchervertragsrechts führt jedoch 
gerade das europäische Recht zu einem Paradigmenwechsel, der in seiner vollen 
Reichweite wissenschaftlich noch nicht erfasst wurde.17 Während überindividu-
elle Schutzzweckzwecke im UWG problemlos anerkannt werden – hier ist bei-
spielsweise unbestritten, dass nur die Kollektivinteressen von Verbrauchern 

11 Micklitz, GPR 2009, 254, 255; ders., The Visible Hand of European Regulatory Private 
Law – the Transformation of European Private Law from Autonomy to Functionalism in Com-
petition and Regulation, 28 Yearbook of European Law (2009), 3, 6 ff.; ausführlich Hellgardt, 
Regulierung und Privatrecht, S.  176 ff., 189 ff.; Heiderhoff, Grundstrukturen des nationalen und 
europäischen Verbrauchervertragsrechts, S.  223 ff.

12 Leistner, Richtiger Vertrag und lauterer Wettbewerb, S.  254 ff.; Micklitz, GPR 2009, 254, 
255; sehr kritisch Heiderhoff, Grundstrukturen des nationalen und europäischen Verbraucher-
vertragsrechts, S.  386, die als Beispiel gerade auf die Garantie nach §  443 Abs.  1 BGB ver-
weist; vgl. auch K. Schmidt AcP 206 (2006), S.  170 ff. sowie Fornasier, Freier Markt und zwin-
gendes Vertragsrecht, S.  17 f. zur Konvergenz von Vertrags- und Kartellrecht.

13 Hellgardt, Regulierung und Privatrecht, S.  50, 52 ff. (zu weiteren Regulierungsbegriffen 
vgl. ausführlich ders. a. a. O. S.  13 ff.).

14 Ähnlich Franck, Marktordnung durch Haftung, S.  4.
15 Ähnlich Franck, Marktordnung durch Haftung, S.  11.
16 Ausführlich Hellgardt, Regulierung und Privatrecht, S.  98 ff. sowie insbesondere 

S.  120 ff. (zur Regulierungsfunktion des Sachenrechts).
17 Micklitz, GPR 2009, 254 ff.; ähnlich, aber allgemeiner Hellgardt, Regulierung und Pri-

vatrecht, S.  14.
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Schutzgegenstand sind18 – bestehen im Zivilrecht weitaus größere Vorbehalte 
gegenüber ihrer Anerkennung.19 Das europäische und das europäisierte nationale 
Recht müssen jedoch vor dem Hintergrund ihrer instrumentellen Funktion für 
den Binnenmarkt ausgelegt und angewendet werden: Dies bedingt, dass der In-
terpretation der Vorrang zu geben ist, die das übergreifende Ziel – Markt- und 
Wettbewerbsschutz – am besten verwirklicht. Diese Vorgabe gilt unabhängig da-
von, ob es sich um eine Verbraucherschutznorm im UWG oder im BGB handelt. 
Diese Erkenntnis hat große Auswirkungen auf die Anwendung und Auslegung 
des deutschen Zivilrechts,20 die am Beispiel der Garantiewerbehaftung nach 
§  443 Abs.  1 BGB exemplifiziert werden sollen. 

II. Streitfragen der Garantiewerbehaftung nach §  443 Abs.  1 BGB

Über den Haftungsgrund der Werbehaftung im deutschen Recht nach §  443 
Abs.  1 BGB herrscht Streit. Das Verständnis des §  443 BGB wird dadurch er-
schwert, dass die Norm – was von der herrschenden Meinung verkannt wird – 
zwei sehr unterschiedliche Bindungsgründe statuiert: Die Haftung für garantie-
bezogene Werbeaussagen unterscheidet sich nach hiesiger Ansicht kategorisch 
von der Haftung für vertragliche Garantieerklärungen. Während letztere „klas-
sisch“ vertragsrechtlich einzuordnen ist, lässt sich die Haftung für Werbeaussa-
gen nur mit Blick auf ihre marktordnungsrechtlichen Schutzzwecke entschlüs-
seln. Es handelt sich um eine gesetzliche Marktinformationshaftung, die auf 
Europarecht beruht. 

Die vertragsrechtliche Einordnung der herrschenden Meinung erklärt sich vor 
allem aus der historischen Genese des Garantiebegriffs: Bevor §  443 BGB im 
Zuge der Schuldrechtsmodernisierung in das BGB eingefügt wurde, um die Vor-
gaben der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie umzusetzen, gab es keine gesetzliche 
Regelung der Garantie im BGB. Ihr Verständnis wurde vor allem durch die 
Rechtsprechung geprägt. Dabei ging der BGH davon aus, dass eine Garantie nur 
durch Vertrag nach §  311 BGB zustande kommen kann.21 Als §  443 Eingang in 
das BGB fand, lag es nahe, das hergebrachte vertragsrechtliche Verständnis auf 
die neue Norm zu übertragen und die Garantie nach wie vor ausschließlich ver-

18 Beater, Unlauterer Wettbewerb, Rn.  1097.
19 So auch der Befund bei Micklitz, GPR 2009, 254; vgl. wiederum Beater, Unlauterer 

Wettbewerb, Rn.  1088 ff., der von „prinzipiellen Unterschieden“ zwischen Wettbewerbsrecht 
und allgemeinem Privatrecht ausgeht.

20 Vgl. Hellgardt, Regulierung und Privatrecht, S.  646 ff.
21 BGH NJW 1988, 1726, 1727 m. w. N.
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tragsrechtlich einzuordnen.22 Dieses Verständnis nivelliert jedoch in unzulässi-
ger Weise die Unterschiede zwischen den Bindungsgründen „einschlägige Wer-
bung“ und „Garantieerklärung“: Die „einschlägige Werbung“ soll nach herr-
schender Meinung lediglich als Auslegungstopos für eine rechtsgeschäftliche 
Garantieerklärung dienen, aber nicht aus sich heraus verbindliche Wirkung ent-
falten können.23 Verbindlich werden sollen nach diesem Verständnis nur Wil lens-
erklä rungen. Werbung, die – wie in den allermeisten Fällen – keine Willenserklä-
rung darstellt (siehe dazu ausführlich unter E. I.), soll daher nur im Rahmen der 
Auslegung eines später zustande kommenden Garantievertrags Wirkung entfal-
ten können (vgl. zu den „Auslegungslösungen“ unten unter E. II.).24 §  443 BGB 
hat nach dieser Ansicht im Wesentlichen deklaratorische Bedeutung: Die Norm 
bekräftige, dass vertragliche Garantien verbindlich seien; dieses Ergebnis sei für 
das deutsche – anders als beispielweise für das englische25 – Recht aber ohnehin 
selbstverständlich.26 

Dieses Verständnis wird der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie, deren Umsetzung 
§  443 BGB dient, nicht gerecht. §  443 BGB kann dogmatisch nur zutreffend er-
fasst werden, wenn „Garantieerklärung“ und „einschlägige Werbung“ als eigen-
ständige, unterschiedliche Bindungsgründe mit jeweils eigenständiger Teleolo-
gie anerkannt werden. Nur dann ist es nämlich möglich, den ordnungspolitischen 
Zwecken, denen die Haftung für Werbeaussagen in spezifischer Weise dienen 
soll, Geltung zu verschaffen: Die Haftung für Werbeaussagen dient dem Schutz 
des Marktes vor Schäden durch irreführende Werbung. Sie dient nicht dem 
Schutz individueller, betroffener Verbraucher oder konkreter Garantienehmer; 
vielmehr bezweckt sie den Schutz der Verbraucher als Gruppe und verfolgt damit 

22 BGH NJW 2011, 2653 Rn.  32 (in einem wettbewerbsrechtlichen Fall); Jorden, Verbrau-
chergarantien, S.  538 f.; Malsch, Die Herstellergarantie, S.  44, 52 ff. (die von einem einseitig 
verpflichtenden Leistungsversprechen ausgeht); Androulakis, Die Herstellergarantie, S.  26 ff. 
(allerdings zur Rechtsnatur der kaufrechtlichen Garantie vor der Schuldrechtsreform); Hanke, 
Die Garantie in der kaufrechtlichen Mängelhaftung, S.  136 f., 139; Eisenhut, Die kaufrechtliche 
Garantie, S.  121 ff.; BeckOGK/Stöber, §  443 Rn.  52; Staudinger/Matusche-Beckmann, §  443 
Rn.  1, 6; MünchKommBGB/Westermann, §  443 Rn.  12; BeckOK BGB/Faust, §  443 Rn.  32; 
Palandt/Weidenkaff, §  443 Rn.  6; PWW/Schmidt, §  443 Rn.  15; NK/Büdenbender, §  443 
Rn.  11, 25 ff.; Zerres/Twigg-Flesner, ZVglRWiss 105 (2006), 19, 44.

23 BGH NJW 2011, 2653 Rn.  26; Jorden, Verbrauchergarantien, S.  538 f.; BeckOK BGB/
Faust, §  443 Rn.  32; Staudinger/Matusche-Beckmann, §  443 Rn.  6.

24 BGH NJW 2011, 2656 Rn.  29.
25 Vgl. Kommission, Grünbuch über Verbrauchsgütergarantien und Kundendienst, 

KOM(93) 509 endg., Anhang V: Verträge sind nach englischem common law nur verbindlich, 
wenn eine „consideration“ vorliegt; dazu Zerres/Twigg-Flesner, ZVglRWiss 105 (2006), 19, 
33 ff.

26 Eisenhut, Die kaufrechtliche Garantie, S.  104; Zerres/Twigg-Flesner, ZVglRWiss 105 
(2006), 19, 50; Staudenmayer, NJW 1999, 2393, 2396.
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aus deutscher Perspektive genuin wettbewerbsrechtliche Zwecke (dazu ausführ-
lich unter D. II. 1., D. III.). Damit lässt sich die Haftung für „einschlägige Wer-
bung“ auch nicht als Unterfall privatautonomer, rechtsgeschäftlicher Haftung 
verstehen, die auf den Willen der Parteien zurückgehen muss (siehe dazu aus-
führlich unter D. III. 2. a)).27 Erklärungsansätze, die an §  311 BGB anknüpfen, 
können die Verbindlichkeit von Werbeaussagen von vornherein nicht adäquat 
erfassen. Diese Besonderheiten wirken sich bei der Auslegung des §  443 BGB in 
vielfältiger Weise aus.

Die Auswirkungen der oben beschriebenen Neuausrichtung des Zivilrechts 
sollen im Folgenden anhand der Garantie exemplifiziert werden. Das besondere 
Augenmerk liegt dabei auf der Entwicklung der Garantie weg von einem „nor-
malen“ zivilrechtlichen Vertrag hin zu einem Bestandteil des europäischen 
Markt ordnungsrechts. Kennzeichen dieser Entwicklung ist eine Änderung der 
Schutzzwecke: Ging es vor Umsetzung der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie allein 
um einen Interessenausgleich im individuellen Verhältnis zwischen Käufer und 
Verkäufer, verfolgt §  443 Abs.  1 BGB nun überindividuelle Zwecke. Er verleiht 
dem Käufer individuelle Rechte nicht um seiner selbst willen, sondern um im 
Interesse des Allgemeinwohls eine bestimmte Wirkung auf dem Markt zu erzie-
len (siehe dazu ausführlich unter D. II. 1.).28 Die erwünschte Wirkung liegt dabei 
in einer Verbesserung des Informationsflusses zwischen Verkäufer und Käufer 
durch Verbesserung der Signalwirkung von Garantien im Interesse des Binnen-
markts (dazu ausführlich unter C.). Die Werbehaftung nach §  443 Abs.  1 BGB 
soll die Funktionsfähigkeit des (Binnen-)Marktes durch den Abbau schädlicher 
Informationsasymmetrien zwischen Käufer und Verkäufer verbessern. 

27 Dieses Erfordernis geht zurück auf von Savigny, System des heutigen römischen Rechts, 
Band 3, S.  258.

28 Zu den hier zu Grunde gelegten Kennzeichen von Regulierungsrecht vgl. ausführlich 
Hellgardt, Regulierung und Privatrecht, S.  53 ff. und 59 ff. 
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Im deutschen Recht ist eine Haftung für Werbeaussagen vor Einführung des 
§  434 Abs.  1 Satz  3 BGB traditionell nur vereinzelt anerkannt worden.1 Die re-
striktive Behandlung der Garantiewerbehaftung ist nur ein Beispiel für diese ge-
nerelle Zurückhaltung.2 Hintergrund dieser Zurückhaltung ist zum einen, dass 
Werbung häufig sehr allgemeine, kaum justiziable Begriffe verwendet, um ein 
Produkt in einem möglichst günstigen Licht erscheinen zu lassen („reklamehafte 
Anpreisungen“).3 Andererseits besteht aber auch die Tendenz, Werbung bewusst 
einen gewissen Spielraum zur Persuasion einzuräumen: Der Sinn und Zweck 
von Werbung wird gerade darin gesehen, die angesprochenen Verkehrskreise 
vom Kauf eines Produkts, dem Konsum eines Gutes oder der Investition in ein 
bestimmtes Anlageinstrument zu überzeugen. Daraus wird gefolgert, dass Wer-
bung das beworbene Produkt in einem günstigen Licht darstellen darf, ohne dass 
Werbeadressaten hieraus Ansprüche ableiten können.4 So hat der BGH in der 
Vergangenheit auch bereits ausdrücklich eine Haftung für „reklamehafte Über-
treibung“ in der Werbung abgelehnt.5 Diese Ansicht findet auch eine Stütze im 
Europarecht: Nach Art.  5 Abs.  3 Satz  2 UGP-Richtlinie erstreckt sich das Verbot 
unlauterer Geschäftspraktiken nicht auf „die übliche und rechtmäßige Werbepra-
xis, übertriebene Behauptungen oder nicht wörtlich zu nehmende Behauptungen 
aufzustellen […].“

Diese Zurückhaltung ist allerdings nur dort geboten, wo Werbung sich tatsäch-
lich in „reklamehaften Anpreisungen“ erschöpft, die keinen objektiv nachprüfba-
ren Aussagekern enthalten.6 Tatsächlich hat Werbung im absoluten Regelfall je-
doch eine Doppelfunktion: Sie dient nicht nur der Überredung, sondern vor al-

1 Vgl. Wiedemann/Schmitz, ZGR 1980, 129, 131: „[F]ür die Haftung für Werbung [gibt es] 
im bundesdeutschen Recht keine allgemein anerkannten Grundsätze.“; ähnlich Menke, VuR 
1994, 223, 225; Lehmann/Dürrschmidt, GRUR 1997, 549, 552.

2 Ähnlich Hanke, Die Garantie in der kaufrechtlichen Mängelhaftung, S.  57.
3 Wiedemann/Schmitz, ZGR 1980, 129, 132 f. m. Fn.  15; vgl. auch Haas/Hanowski, NZG 

2010, 254.
4 Haas/Hanowski, NZG 2010, 254. 
5 BGH GRUR 1978, 380, 382.
6 Wiedemann/Schmitz, ZGR 1980, 129, 132 f.; Lehmann, Vertragsanbahnung durch Wer-

bung, S.  346.
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lem auch der Information und Unterrichtung des Verbrauchers.7 Der Verbraucher 
erfährt häufig erst aufgrund der Werbung vom Leistungsangebot des Produktan-
bieters.8 Werbung erhöht auf diese Weise die Markttransparenz9 und intensiviert 
den Wettbewerb zwischen Unternehmen. 

Diese Einsicht in die Doppelfunktion der Werbung legt eine Erweiterung der 
Haftung für Werbeaussagen nahe: Diese erscheint dort geboten, wo der Anbieter 
durch Information der Marktgegenseite auf die Nachfrage am Markt Einfluss 
nimmt und sich eine günstigere Position im Wettbewerb verschafft.10 Besonders 
relevant wird die Informationsfunktion von Werbung in Fällen, in denen die 
Marktgegenseite über keine oder nur wenige weitere Informationsquellen ver-
fügt. Die Werbung wird dann zu einer wesentlichen Entscheidungsgrundlage für 
die Nachfrageseite.11 Dies ist nicht nur bei der bürgerlich-rechtlichen Prospekt-
haftung der Fall (siehe dazu unter F. V.), die in diesem Kontext häufig als Beispiel 
angeführt wird,12 sondern auch bei der Werbung mit Garantien im grenzüber-
schreitenden Handel (siehe dazu ausführlich unter C. V., C. VI. 4.).

Gerade aufgrund ihrer Informationsfunktion ist eine Haftung für garantiebe-
zogene Werbeaussagen europarechtlich erforderlich. Werbung mit Garantien hat 
im Binnenmarkt aus Sicht der Verbraucher einen besonders hohen Informations-
wert: Die Garantie ist ein Signalinginstrument, das gerade auf Märkten mit er-
heblichen Informationsasymmetrien zwischen Käufern und Verkäufern seine 
Wirkung entfaltet (vgl. dazu ausführlich C. III., V.). Um einen solchen Markt 
handelt es sich bei dem Binnenmarkt (ausführlich dazu C. V., C. VI. 4.). Unter 
bestimmten Voraussetzungen ist es daher erforderlich, den Werbenden beim 
Wort zu nehmen – und dies bedeutet: ihn haften zu lassen –, um ein reibungsloses 
Funktionieren des Marktes zu ermöglichen.13 Die Werbehaftung soll vor diesem 
Hintergrund den Wettbewerb auf dem Binnenmarkt fördern und die Integration 
des Binnenmarktes erleichtern. 

7 Ausführlich Köndgen, Selbstbindung ohne Vertrag, S.  297 ff.; Lehmann, Vertragsanbah-
nung durch Werbung, S.  56 f., 344 ff.; Drexl, Die wirtschaftliche Selbstbestimmung des Ver-
brauchers, S.  195; Klöhn, WM 2012, 97. 98.

8 Köndgen, Selbstbindung ohne Vertrag, S.  298.
9 Köndgen, Selbstbindung ohne Vertrag, S.  298.
10 Ähnlich Wiedemann/Schmitz, ZGR 1980, 129, 131 ff.; Augenhofer, Gewährleistung und 

Werbung, S.  90.
11 Vgl. zu Werbung in Form von Anlageprospekten Wiedemann/Schmitz, ZGR 1980, 129, 

132.
12 Vgl. Wiedemann/Schmitz, ZGR 1980, 129, 132 f.
13 Vgl. die ausführliche ökonomische Analyse der Werbehaftung bei Lehmann, Vertragsan-

bahnung durch Haftung, S.  227 ff., der allerdings nicht spezifisch die Funktion von Garantien 
in den Blick nimmt.
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Vor der Überformung durch Richtlinienrecht gab es in Rechtsprechung14 und 
Literatur15 einige Versuche, allein auf der Grundlage des BGB eine Haftung für 
Werbeaussagen zu begründen. Im Vordergrund stand dabei nicht selten gerade 
die Haftung für Garantiewerbung, deren Sonderfunktion offenbar schon vor der 
europarechtlichen Überformung des BGB erahnt wurde;16 zusätzlich wurde eine 
Haftung für bestimmte Qualitätsversprechen diskutiert.17 Die frühen Versuche, 
eine Haftung für Werbeaussagen zu begründen, rücken allerdings die Marktfunk-
tion der Werbung nicht explizit in den Vordergrund; vielmehr dienen wirtschaft-
liche Erwägungen als (häufig unausgesprochenes) Motiv für dogmatische Argu-
mente, ohne selbst zum Gegenstand der Analyse zu werden.18 Dieses analytische 
Defizit möchte die vorliegende Arbeit für den Bereich der Garantiewerbung be-
heben. Die zentrale Frage lautet dabei, wie sich die wirtschaftlich gebotene und 
europarechtlich vorgeschriebene Haftung für Garantiewerbung dogmatisch rich-
tig erfassen und umsetzen lässt. Der Blick soll dabei zunächst auf die wirtschaft-
liche Notwendigkeit einer Garantiewerbehaftung gelenkt werden (siehe dazu 
sogleich unter C.).

14 BGH NJW 1979, 2036 – Isolarglas: Garantiewerbung als Vertrag zu Gunsten Dritter.
15 Für eine Haftung aus culpa in contrahendo Lehmann, Vertragsanbahnung durch Wer-

bung, 295 ff.; ders., NJW 1981, 1233 ff.; ähnlich Menke, VuR 1994, 223, 224; kritisch Stoll, 
NJW 1982, 152, 153.

16 Vgl. hier insbesondere BGH NJW 1979, 2036 – Isolarglas.
17 BGH NJW 1967, 1903 – Trevira.
18 So beispielsweise BGH NJW 1979, 2036 – Isolarglas (dazu ausführlich unter E. I. 1. c) 

bb)); vgl. aber auch Lehmann, Vertragsanbahnung durch Haftung, S.  227 ff., 295, der sich des 
Instrumentariums der ökonomischen Analyse des Rechts bedient.
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